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Zur Gaszählerablesung am' 15. Dezember 1945

Die am 15. eines jeden Monats durch' die Haus
besitzer oder deren Beauftragte vorzunehmende Ablesung 
der Gaszähler ist von jetzt ab in vorgedruckte Hauslisten 
einzutragen.

Die Ausgabe dieser Listen erfolgt am 14. und 
15. Dezember auf den betreffenden Kartenstellen, in 
denen an diesen Tagen Beauftragte der Berliner Gas
werke eigens für diesen Zweck eingesetzt werden. Die 
Rückgabe der ausgefüllten Listen hat am 17. und 18. De
zember zu erfolgen. Bei Nichteinhalten des Empfangs- 
termins muß die Hausliste bei der zuständigen Geschäfts
stelle der Berliner Gaswerke abgeholt werden.

Mit der Ablesung Beauftragte, die dieselbe nicht 
ordnungsgemäß durchführen, werden zur Verantwortung 
gezogen und haben mit, den gleichen Strafen wie Mieter,

die den zulässigen Gasverbrauch überschritten haben, zu 
rechnen.

B e r l i n ,  den 5. Dezember 1945.
Der Magistrat der Stadt Berlin 

Abt. für städtische Betriebe 
J i г а к

Stromverbrauch im Hauslialt ab 1. Dezember 1945
Die in der Anordnung vom 27. November 1945 ver

öffentlichten neuen Stromsätze für die Bevölkerung der 
Stadt Berlin sind nicht zutreffend.

Diese Frage wurde von den sowjetischen Vertretern 
vorgeschlagen, von den Stadtkommandanten aber noch 
nicht bestätigt. Die Bevölkerung hat deshalb ihren 
Stromverbrauch weiterhin nach den alten Sätzen zu be-


